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§ 1 Stempelnutzung

1. EHC erteilt dem Kunden die Genehmigung zur Nutzung des exklusiv von
EHC zur Verfügung gestellten Stempels bzw. einer Image-Datei mit einem
Stempelabdruck folgenden Inhalts:

2. Der Stempelabdruck kann von dem Kunden ausschließlich auf Grundlage
eines zwischen den Parteien geschlossenen und noch bestehenden Inkasso-
vertrages über den Einzug von Forderungen auf den von ihm gegenüber Drit-
ten fakturierten Rechnungen und entsprechenden Zahlungserinnerungen
bzw. Mahnungen verwendet werden. Für sonstigen Schriftverkehr zwischen
dem Kunden und Dritten wie Angebote oder Annahmen und sonstige Korres -
pondenz insbesondere zu streitigen Fällen darf der Stempelabdruck nicht ver-
wendet werden.

3. Der Nutzer darf den Stempelabdruck bzw. dessen Nutzung weder ver-
äußerlich noch zeitlich begrenzt an Dritte überlassen, insbesondere nicht ver-
mieten oder verleihen.

§ 2 Vertragsdauer 

Der Vertrag über die Nutzung wird über die Dauer von einem Jahr geschlos-
sen. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht
innerhalb einer Frist von zwei Monaten vor Ablauf der vertraglichen Laufzeit
schriftlich gekündigt wird. Der Vertrag verlängert sich nicht automatisch, wenn
zum Zeitpunkt einer möglichen Vertragsverlängerung zwischen den Parteien
kein Inkassovertrag zum Einzug von Forderungen des Kunden mehr besteht.
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§ 3 Nutzungsgebühr

Für die Nutzung des Stempelabdrucks der EHC zahlt der Kunde eine Jahresge-
bühr in Höhe von 290,00 EUR (zzgl. der gesetzlichen MwSt.) die jeweils 30
Tage nach Vertragsunterzeichnung bzw. Vertragsverlängerung fällig wird.

§ 4 Obhutspflicht

Der Kunde ist verpflichtet, den unbefugten Zugriff Dritter auf den Stempel
bzw. die Image-Datei durch geeignete Vorkehrungen zu verhindern. Der
Kunde wird den gelieferten Stempel bzw. die Datei an einen gegen den unbe-
rechtigten Zugriff gesicherten Ort aufzubewahren sowie seine Mitarbeiter
nachdrücklich auf die Einhaltung der vorliegenden Vertragsbedingungen und
des Urheberrechts hinweisen.

§ 5 Rückgabepflicht

Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses ist der Kunde zur Rückgabe des Ori-
ginalstempels verpflichtet. Die Pflicht zur Rückgabe umfasst auch die voll-
ständige und endgültige Vernichtung gegebenenfalls vorhandeiner Kopien
bzw. Löschung entsprechender Dateien.

§ 6 Einzugsermächtigung

Wir ermächtigen die Euler Hermes Collections GmbH, fällige Rechnungsbe-
träge aus diesem Stempel Service von unserer nachfolgend aufgeführten
Bankverbindung per Lastschrifteinzugsverfahren einzuziehen. Diese Einzugs-
ermächtigung gilt bis auf Widerruf.

Ja nein

Kontoinhaber

Bankleitzahl

Kontonummer

§ 7 Schlussbestimmungen

Nebenabreden haben nur Gültigkeit, wenn sie von EHC schriftlich bestätigt
worden sind. Zwischen den Parteien des Vertragsverhältnisses gilt aus schließ -
lich deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Verpflichtungen
aus diesem Vertragsverhältnis ist der Sitz von EHC. Diese Gerichtsstandsver-
einbarung gilt jedoch nur für den Fall, dass der Kunde Kaufmann ist. Sollten
einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbe dingungen unwirksam sein oder
werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht
berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, etwa unwirksame Bestim-
mungen durch solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck dieses Ver -
trages am nächsten kommen.
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